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Revision der Reklamengesetzgebung. Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 1 7. Dezemb er 2024 den Entwurf zur Anderung
des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht sowie die Verordnung über
Aussen- und Strassenreklamen zur Vernehmlassung verabschiedet. Die Staatskanzlei wurde
beauftra gt, das Vernehm lassu n gsverfahren einzu le iten.

Wir laden Sie ein, der Staatskanzlei Nidwalden, Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans, bis
Freitag, 28.März2025lhre Stellungnahmezu den beiden Vorlagen sowohlschriftlich als auch
in elektronischer Form an (staatskanzlei@nw.ch; Politische Gemeinden via CMI)einzureichen.
Die Vernehmlassungsunterlagen sind auch elektronisch abrufbar unter www.nw.ch (Politik ---
Regierungsrat ---+ Vernehmlassungen --- Sign.Nr. 201 5.NWBD.7 1).

Wir danken lhnen im Voraus für lhre Mitarbeit,

Freundliche Grüsse-l"W'
lic. iur. Armin Eberli
Landschreiber

Beilagen:
- Bericht Reklamegesetzgebung
- Gesetz über die Raumplanung
- Synopse Anderung Reklamegesetzgebung
- Verordnung über Aussen- und Strassenreklamen
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